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Berufstätigkeit des Beschuldigten zusammen
hängt und in dessen Betrieb keine KK existiert, 
die SchK des Wohngebietes entscheiden müßte). 

Vgl. dazu auch Beyer, NJ, 1971/10, S.287f.; Buske, 
NJ, 1971/13, S. 293; Schlegel/Pompoes, NJ, 
1971/20, S.608f.; OG NJ, 1972/7, S.209.

2. Verfehlungen sind Verletzungen rechtlich ge
schützter Interessen der Gesellschaft oder der Bür
ger, bei denen die Auswirkungen der Tat und die 
Schuld des Täters unbedeutend sind und die im 
StGB oder in anderen Gesetzen als solche bezeich

net werden (vgl. §4, § 134 Abs. 1, §§ 137, 138, § 139 
Abs. 1, §§ 160, 179 StGB). Das gesellschaftliche Ge
richt hat bei Übergabe der Sache wegen einer Ver
fehlung oder auf der Grundlage eines entsprechen
den Antrags eigenverantwortlich zu prüfen, ob eine 
Verfehlung vorliegt (vgl. 1. DVO zum EGStGB/ 
StPO; §§31-39 KKO; §§29-37 SchKO). Kommt es 
zur Auffassung, daß die Handlung ein Vergehen ist, 
muß die Sache der DVP zur weiteren Bearbeitung 
übergeben werden (vgl. § 34 Abs. 2 K KO; § 32 Abs. 2 
SchKO).

§59
Art und Weise der Übergabe

(1) Die Übergabe erfolgt durch eine schriftliche, begründete, dem gesellschaftlichen Organ der 
Rechtspflege zuzustellende Entscheidung; die Übergabe ist dem Anzeigenden, dem Geschädigten und 
dem Beschuldigten schriftlich oder mündlich mitzuteilen.
(2) Die Übergabeentscheidung hat insbesondere eine zusammenfassende Darstellung des Sachver
halts und der vorliegenden Beweismittel, eine Einschätzung der Handlung unter Angabe des verletz
ten Strafgesetzes, eine tatbezogene Einschätzung der Persönlichkeit des Täters, die Gründe für die 
Übergabe und Hinweise auf die Ursachen und Bedingungen der Handlung zu enthalten.

1.1. Zeitpunkt der Übergabe: Die Sache wird über
geben:
- vom U-Organ im Ergebnis der Anzeigenprüfung 

(vgl. §97), wenn bereits zu diesem Zeitpunkt alle 
Übergabevoraussetzungen geklärt und keine Er
mittlungen im Rahmen eines Ermittlungsverfah
rens notwendig sind;

- vom U-Organ nach Einleitung eines Ermitt
lungsverfahrens als das Ermittlungsverfahren 
abschließende Entscheidung (vgl. § 142);

- vom Staaatsanwalt als das Ermittlungsverfahren 
abschließende Entscheidung (vgl. § 149);

- vom Gericht nach Anklageerhebung im Eröff
nungsverfahren und im Strafbefehlsverfahren 
(vgl. § 191, §271 Abs. 3).

Nach Eröffnung des gerichtlichen Hauptverfahrens 
oder nach Erlaß eines Strafbefehls ist eine Über
gabe an ein gesellschaftliches Gericht ausgeschlos
sen. Das übergebende Organ ist für die Unterstüt
zung des gesellschaftlichen Gerichts bei der Be
handlung der Sache verantwortlich (vgl. §26 Abs. 4 
KKO; §24 Abs. 4 SchKO).

1.2. Die Übergabcentscheidung ist die rechtliche 
Grundlage für das Tätigwerden eines gesellschaftli
chen Gerichts wegen einer Straftat. Ohne Überga

beentscheidung darf keine Konflikt- oder Schieds
kommission über strafrechtliche Verantwortlichkeit 
beraten und entscheiden. Die Übergabeentschei
dung (Verfügung des U-Organs oder des Staatsan
walts, Beschluß des Gerichts) muß überschaubar 
und verständlich abgefaßt sein und die Angaben 
enthalten, die das gesellschaftliche Gericht braucht, 
um tätig werden zu können (vgl. auch § 26 Abs. 2 
und 3 KKO; § 24 Abs. 2 und 3 SchKO). Mit der 
Übergabeentscheidung wird nicht über die straf
rechtliche Verantwortlichkeit entschieden.

1.3. Zustellung der Übergabeentscheidung: Die
Übergabeentscheidung ist gegen Empfangsbestäti
gung zu übermitteln. Sie verpflichtet das gesell
schaftliche Gericht zum Tätigwerden. Liegen nach 
dessen Auffassung die Übergabevoraussetzungen 
nicht vor oder hält es die Sache aus anderen Grün
den zur Beratung für ungeeignet, hat es gern. § 60 
Einspruch gegen die Übergabe einzulegen.

1.4. Die schriftliche oder mündliche Mitteilung der 
Übergabe an den Anzeigenden, Geschädigten, Ver
dächtigen oder Beschuldigten dient der Gewährlei
stung ihrer Rechte (vgl. §§ 15, 17, Anm. 2. zu § 97). 
Die Übergabeverfügung des U-Organs ist dem
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